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WICHTIGER HINWEIS:
Um die Gefahr zu reduzieren, dass Sie unpassende Vertragsmuster bzw. Musterschreiben verwenden oder in gesetzwidriger Weise abändern, ersuchen wir Sie, folgende Tipps zu beachten: 
1. Überprüfen Sie zuerst, ob das verwendete Vertragsmuster bzw. Musterschreiben für Ihren Sachverhalt passt!
2. Nehmen Sie Änderungen nur in unbedingt notwendigem Ausmaß vor! Die Texte sind branchenneutral gestaltet. 
3. Im Falle von Unklarheiten wenden Sie sich bitte unbedingt an Ihre Wirtschaftskammer!













Stand: Oktober 2025


Dies ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes:
Burgenland, Tel. Nr.: 05 90907, Kärnten, Tel. Nr.: 05 90904, Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-0, 
Oberösterreich, Tel. Nr.: 05 90909, Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0, Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-0, 
Tirol, Tel. Nr.: 05 90905-1111, Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0, Wien, Tel. Nr.: (01) 51450-1010.
Hinweis! Diese Information finden Sie auch im Internet unter wko.at. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
Dieses Dokument verwendet vorwiegend Fachbegriffe. Diese werden nicht gegendert!
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für alle Geschlechter!









GESELLSCHAFTSVERTRAG

über die Errichtung einer Offenen Gesellschaft


abgeschlossen zwischen


1. ...........................Name, Geburtsdatum, Anschrift

2. ...........................Name, Geburtsdatum, Anschrift

3. ...................................................................



§ 1 Firma, Sitz, Geschäftsanschrift

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: „........................................OG“

(2) Sitz der Gesellschaft: ...............................................................

(3) Geschäftsanschrift: .................................................................


§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist .........................................


§ 3 Beginn und Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr


(1) Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung in das Firmenbuch und wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft im Firmenbuch und endet am 31.12. .......... In weiterer Folge entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr.


§ 4 Einlagen der Gesellschafter, Beteiligung

Variante A)
(1) Die Gesellschafter leisten nachstehende Bareinlagen:
1. ...........................Name, ................ EUR. Der Gesellschafter erhält für die Einlage eine Beteiligung von …. % des Gesellschaftsvermögens.

2. ...........................Name, ............... EUR. Der Gesellschafter erhält für die Einlage eine Beteiligung von …. % des Gesellschaftsvermögens.

3. ...........................Name, ............... EUR. Der Gesellschafter erhält für die Einlage eine Beteiligung von …. % des Gesellschaftsvermögens.

(2) Die Einlagen werden auf fixen Kapitalkonten verbucht und sind bis spätestens ................. einzuzahlen.


Variante B)
1.......................... Name 

2.......................... Name

sind jeweils Arbeitsgesellschafter und erbringen keine Einlagen in das Gesellschaftsvermögen.




§ 5 Geschäftsführung und Vertretung

Variante A)
Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt allen Gesellschaftern gemeinsam. 

Variante B)
(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist jeder Gesellschafter einzeln berechtigt und verpflichtet.

(2) Diese Befugnis zur Geschäftsführung erstreckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb der Gesellschaft mit sich bringt. Zur Vornahme darüber hinausgehender Handlungen ist ein einstimmiger Gesellschafterbeschluss erforderlich.

(3) Für folgende Geschäfte ist ein Beschluss mit .........Mehrheit / ein einstimmiger Gesellschafterbeschluss erforderlich:

a) z.B. Änderung des Geschäftsgegenstandes
b) z.B. Erwerb, Belastung oder Veräußerung von Liegenschaften
c) z.B. Investitionen, die ............. EUR im Einzelnen 
    und insgesamt in einem Geschäftsjahr ............ EUR übersteigen.
d) .............................


§ 6 Gesellschafterbeschlüsse

Variante A)
Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter


Variante B)
(1) Die Beschlüsse der Gesellschaft werden mit .............Mehrheit gefasst.

Die erforderliche Mehrheit ist nach der Zahl der Gesellschafter / nach den Kapitalanteilen der Gesellschafter zu berechnen. 

(2) Gesellschafterbeschlüsse können entweder mündlich bei Gesellschafterversammlungen oder schriftlich im Umlaufwege gefasst werden.

(3) Zur Einberufung einer Gesellschafterversammlung, die am Sitz der Gesellschaft stattzufinden hat, ist jeder Gesellschafter berechtigt. Die Gesellschafter sind vom einberufenden Gesellschafter mittels eingeschriebenen Briefes unter der der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen Anschrift mit Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen. Zwischen dem Tag der Postaufgabe und dem Tag der Gesellschafterversammlung muss ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen liegen. Während eines vereinbarten Urlaubes dürfen Gesellschafterversammlungen nicht einberufen bzw. anberaumt werden. 

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der bei der Beschlussfassung berufenen Gesellschafter vertreten sind. Im Falle der Beschlussunfähigkeit einer Gesellschafterversammlung ist unter Hinweis auf deren Beschlussunfähigkeit eine zweite Versammlung einzuberufen, die auf die Behandlung der Gegenstände der ersten einberufenen Gesellschafterversammlung beschränkt und ohne Rücksicht auf die Höhe der vertretenen Stimmen beschlussfähig ist. 


§ 7 Gewinn und Verlustverteilung, Jahresabschluss, Entnahmerechte

(1) Jeweils am Ende des Geschäftsjahres ist der 

Variante A)
Gewinn durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu ermitteln.

Variante B) 
Jahresabschluss aufzustellen, der aus Jahresbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung besteht.

(2) Am Gewinn und Verlust ist 

Variante A)
jeder Gesellschafter zu gleichen Teilen beteiligt. 

Variante B)
jeder Gesellschafter im Verhältnis seines Kapitalanteiles beteiligt.

Variante C)
Jene Gesellschafter, die ihre Arbeitskraft hauptberuflich einbringen, erhalten einen garantierten Vorweggewinnbezug von ……. EUR monatlich. Der Restgewinn/Verlust wird entsprechend der Vermögensbeteiligung aufgeteilt. 


(3) Gewinn- und Verlustanteile, allfällige Einlagen anderer Art als Kapitaleinlagen und Entnahmen werden für jeden Gesellschafter auf einem privaten Verrechnungskonto verbucht. 

(4) Entnahmen durch die Gesellschafter sind nur insoweit zulässig, als deren Verrechnungskonto ein Guthaben aufweist. 

(5) Salden auf den privaten Verrechnungskonten werden nicht verzinst / werden mit ....% p.a. verzinst.


§ 8 Kündigung durch einen Gesellschafter

(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft unter Einhaltung einer .... -monatigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Geschäftsjahres aufkündigen. Die Kündigung ist mittels eingeschriebenen Briefes an alle übrigen Gesellschafter zu richten. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung gilt das Datum des Poststempels. Die Kündigung hat an die von den jeweiligen Gesellschaftern der Gesellschaft zuletzt bekanntgegebene Adresse zu erfolgen. Die Kündigung führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft, sondern zum Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters am Ende jenes Geschäftsjahres, zu welchem die Kündigung fristgerecht erfolgt. Die anderen Gesellschafter können den Gesellschaftsanteil iSd § 10 aufgreifen.

Variante A) (Gesellschaft besteht aus mehr als 2 Gesellschaftern)

(2) Der ausscheidende Gesellschafter ist unter Zugrundelegung einer Bilanz, die zum Zeitpunkt des Ausscheidens aufzustellen ist, abzufinden. Das Auseinandersetzungsguthaben ergibt sich aus dem Saldo von Kapital- und privatem Verrechnungskonto, wobei stille Reserven und der Firmenwert (Good will) zu berücksichtigen / nicht zu berücksichtigen sind. 

(3) Das Auseinandersetzungsguthaben ist

Variante a)
wertgesichert nach dem von der Statistik Austria verlautbarten monatlichen Index der Verbraucherpreise 20.. .

Variante b)
verzinst mit......% p.a.

in .......Jahresraten / Monatsraten auszubezahlen. 

Die erste Rate ist am..................fällig.


Variante B) (Die Gesellschaft besteht aus 2 Gesellschaftern)
(2) Der verbleibende Gesellschafter hat das bis spätestens .... Monate vor Wirksamwerden der Aufkündigung ausübbare Recht, das Unternehmen unter Ausschluss der Liquidation mit allen Aktiva und Passiva zu übernehmen. 

Der ausscheidende Gesellschafter ist unter Zugrundelegung einer Bilanz, die zum Zeitpunkt des Ausscheidens aufzustellen ist, abzufinden. Das Auseinandersetzungsguthaben ergibt sich aus dem Saldo von Kapital und privatem Verrechnungskonto, wobei stille Reserven und der Firmenwert (Good will) zu berücksichtigen / nicht zu berücksichtigen sind. 

(3) Das Auseinandersetzungsguthaben ist

Variante a)
wertgesichert nach dem von der Statistik Austria verlautbarten monatlichen Index der Verbraucherpreise 20….

Variante b)
verzinst mit......% p.a.

in .......Jahresraten / Monatsraten auszubezahlen. 

Die erste Rate ist am..................fällig.


§ 9 Auflösung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft wird aufgelöst:
a) durch den Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen ist;
b) durch Beschluss der Gesellschafter;
c) durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft, durch die Abänderung der Bezeichnung Sanierungsverfahren in Konkursverfahren oder durch die rechtskräftige Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens.


Variante A) 
(2) Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Gesellschafters, durch die Abänderung der Bezeichnung Sanierungsverfahren in Konkursverfahren oder durch die rechtskräftige Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens oder bei Ausschluss eines Gesellschafters aus wichtigem Grund, wenn ein verbleibender Gesellschafter den Gesellschaftsanteil übernimmt. Der ausscheidende Gesellschafter ist in diesem Fall iSd § 8 dieses Vertrages vom aufgreifenden Gesellschafter abzufinden.

Variante B)

d) durch die rechtskräftige Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Gesellschafters, durch die Abänderung der Bezeichnung Sanierungsverfahren in Konkursverfahren oder durch die rechtskräftige Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens
e) bei Ausschluss eines Gesellschafters aus wichtigem Grund



§ 10 Aufgriffsrecht

Kündigt ein Gesellschafter, so hat er gleichzeitig mit dem Kündigungsschreiben seinen Gesellschaftsanteil den anderen Gesellschaftern anteilig anzubieten. Die verbleibenden Gesellschafter können binnen 3 Monaten schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes an den kündigenden Gesellschafter erklären, den Anteil aufzugreifen. Macht ein Gesellschafter von diesem ihm zustehenden Aufgriffsrecht keinen Gebrauch, so wächst dieses Recht verhältnismäßig den anderen Gesellschaftern zu. 

Mangels anderer Einigung gilt als Abtretungspreis der iSd § 8 dieses Vertrages zu ermittelnde Preis.

Wird der Anteil nicht aufgegriffen, gilt die Gesellschaft als aufgelöst und ist zu liquidieren, ohne dass ein formelles Liquidationsverfahren iSd UGB durchgeführt werden muss.



§ 11 Tod eines Gesellschafters

(1) Der Tod eines Gesellschafters führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

(2) 
Variante A)
Im Fall des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Die Berechnung des Auseinandersetzungsguthabens des verstorbenen Gesellschafters richtet sich nach § 8. Ein Eintritt der Erben oder Vermächtnisnehmer des verstorbenen Gesellschafters in die Gesellschaft findet nicht statt.

Variante B)
Im Fall des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit dessen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt.


§ 12 Übertragung von Gesellschaftsanteilen


Variante A) 
Eine Übertragung, Belastung und Teilung von Gesellschaftsanteilen ist nur mit Zustimmung aller Gesellschafter wirksam. 

Variante B):
Eine Übertragung, Belastung und Teilung von Gesellschaftsanteilen ist nur mit Zustimmung aller Gesellschafter wirksam. Hievon ausgenommen ist die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an..............(z.B. nahe Verwandte)

Variante C) (wenn § 6 Variante B gewählt wurde):
Eine Übertragung, Belastung und Teilung von Gesellschaftsanteilen ist nur mit Zustimmung durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter möglich.


§ 13 Wettbewerbsverbot

(1) Kein Gesellschafter darf ohne Einwilligung der übrigen Gesellschafter im Bereich des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft Geschäfte tätigen, sich an einer Gesellschaft mit gleichartigem Geschäftszweig als unbeschränkt haftender Gesellschafter beteiligen oder sonst Mitarbeit bei einer solchen Gesellschaft leisten. 

(2) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen des Abs. 1 hat der Gesellschafter eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe von ............. EUR zu bezahlen. Das Recht der Gesellschaft auf die Geltendmachung darüber hinausgehender Schadenersatzansprüche bleibt bestehen. 




§ 14 Allgemeine Vertragsbestimmungen

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(2) Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches.

(3) Die Kosten für die Errichtung dieses Vertrages, für die Eintragung in das Firmenbuch sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit der Vertragserrichtung erwachsenden Kosten, Gebühren und Abgaben jeder Art, trägt die Gesellschaft. 

(4) Für Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis ist das ..............Gericht zuständig.

Ort, Datum ....................




.................................................                        ...........................................
Unterschriften aller Gesellschafter
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